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LUITPOLD GRUNDSCHULE Schwabach 

Erklärung zur Berechtigung für die Notfallbetreuung nach Pfingsten  

bei Distanz- bzw. Wechselunterricht  

 
Name, Vorname des Kindes                                                Klasse 

Nachname, Vorname des 1. Elternteils 

Nachname, Vorname des 2. Elternteils 

Mein / unser Kind muss an der Notbetreuung teilnehmen, weil 
 mein / unser Jahresurlaub bereits aufgebraucht ist bzw. es durch den Arbeitgeber  
    keine Freistellung gibt. 
 

 beide Elternteile (bzw. die oder der Alleinerziehende) in einem sog. systemrelevanten  
    Beruf arbeiten. 
 

 weil ich / wir selbstständig bzw. freiberuflich tätig sind und daher dringenden  
    Betreuungsbedarf haben. 
 sonstige Gründe: _________________________________________________________ 
 

Allgemeine Angaben:  
     Die Betreuung wird benötigt an folgenden Tagen des Distanz- (Beginn 8:00 h) bzw. Wech-

selunterrichts (3./4. Kl. 8:00 h; 1./2. Kl.: 8:15 h): 
      Bitte kreuzen Sie das Kästchen mit dem Betreuungsende an und ergänzen Sie die Uhr-

zeit der Mitti - Betreuungszeit. Es gilt nach Möglichkeit der reguläre Stundenplan. 

1. Woche Mo Di Mi Do Fr 

Schule 

U-ende 

4. Std.      

5. Std.      

6. Std.      

Mitti bis Uhr      

2. Woche Mo Di Mi Do Fr 

Schule 

U-ende 

4. Std.      

5. Std.      

6. Std.      

Mitti bis Uhr      
 

Das Kind wird anschließend im Hort: __________________________ betreut. 

 Das angegebene Kind kann nicht durch eine andere im gemeinsamen Haushalt  

     lebende volljährige Person betreut werden. 

 Es besteht keine Möglichkeit, das Kind privat in einer festen Kontaktfamilie betreuen zu lassen.  

     Mir ist bekannt, dass das angegebene Kind nur unter folgenden Bedingungen an       

     der Notbetreuung teilnehmen kann: 

• Das Kind weist keine Symptome einer akuten, übertragbaren Krankheit auf. 

• Das Kind steht und stand – soweit bekannt - nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt sind mindestens 14 Tage vergangen. 

Das angegebene Kind unterliegt keiner sonstigen Quarantänemaßnahme.  

• Teilnahme ist nur möglich, wenn 

• ein aktueller, negativer Covid-19-Test (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch medizinisch 

geschultes Personal durchgeführt wird; nicht älter als 48 Stunden) vorgelegt werden kann. ODER  

• in der Schule unter Aufsicht Selbsttests mit negativem Ergebnis durchgeführt werden.       
 Ich versichere die Richtigkeit aller Angaben.  

 

Ort, Datum Unterschrift(en) 


